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AP ) QI

Die

Gütergetneinschaft zwischen Ehegatten
nach den Verordnungen des Lübschen

und Rostockschen Rechtes.

Einleitung.§.!1.I)! Gelehrte erwarte bei Durchblätterung die-ser kleinen Abhandlung keine Resultate eines
vollendeten Wißens. Dieß hieße den Zweck und
die Entstehungsursache dieser Blätter verkennen,
in denen nemlich blos der gewöhnliche Tribut für '
den Genuß des Sassischen Stipendiums darge-
bracht wird. Aus diesem Gesichtspunkte bittet da- |
her der Verfaßer sein Werk zu betrachten und je-
nen Umstand bei Beurtheilung deßelben zum
Maaßstabe zu nehmen. Ich glaubte, diese Vor-
erinnerung einer Schrist voraufgehen laßen zu
müßen, die eine kurze Entwickelung der Haupt-
säße in der schwierigen Lehre von der Gütergemein:
schase zwischen Ehegatten zum‘ Gegenstande hat,
ohne sie indeßen éterschöpfen ..
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§. 2-. ein

Begriff , Eintheilungen und Geschichte der b
Gütergemeinschaft. ler

Unter Gürergemeinschaft zwischen Ehe- "
tzacten versteht man überhaupt, ein Verhältniß ?
zwijchen verehlichcen Personen, vermöge dessen ih- s
nen als solchen auf ihr beiderseitiges Vermögen '
gleiche Eigenthumsrechte zustehen. Man theilt |
die eheliche Gütergemeinschast vorzüglich in die _
allgemeine und besondere. Jene (communio ö
bouorum universa is) findet unter Ehegatten statt, _
wenn selbige alle Güter ohne Unterschied, ob sie in .
die Ehe eingebracht , oder während derselben er-
worben sind, gemeinschastlich und pro indiviso be-
sißen. Diese (C. B. particularis) ist hingegen auf
einen besondern Theil des beiderseitigen Vermö-
gens eingeschränkt , und begreist mehrentheils nur
die in der Ehe erworbenen Güter. IN lezteres
der Fall, so entsteht daraus die eheliche Errun-
rtenschaft (acquaellus conjugalis). Die wettere
Unterabtheilung der ehelichen Gütergemeinschaft-
in die gesezliche und conventionelle, reguläre
und irreguläre übergehe ich hier, um nicht weit-
läufrig zu werden.

Was den Ursprung und die Geschichte der ehe-
lichen Güterqemeinschaft betrift, so liegt eine Ver-
wirrunq der Begriffe zum Grunde, wenn man die-
selbe aus den fremden, und bei uns recipirten Rech-

ten herzuleiten sucht. Es ist gewiß unrichtig, y;!e
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einige Rechtslehrer ?), die tehre von der teutschen
Gütergemeinschast aus der Lehre des Römilsclen
Rechtes von der allgemeinen Societät erklären wol«
len. Die Gütergemeinschast, und besonders dies-
jenige, welche das tübsche Recht statuirt, sind von
den Grundsäßen des Römischen Rechtes in Absicht
der Societätslehre sehr verschieden ?). Die ehe-
liche Gütergemeinscha|t, ist vielmehr ein teutsches
Institut, welches von Einmischung der fremden
Rechte ziemlich rein geblieben. Schon in den srü-
hesten Zeiten, und vor Aufnahme des Römischen
Rechts in Teutschland war unter den teutschen Völ-
kern eine Gemeinschaft der Güter in der Ehe, wenn
auch nicht allgemeine, doch die Errungenschast üb-
lich. Hierauf weisen schon römische Geschichtschrei-
ber. hin ?)). Bei Gelegenheit der Reception des
R. R, im Mircelalter und dem zunehmenden Flor
der bürgerlichen Nahrung in den Städten, ward
aus der bisher üblich gewesenen besondern Güterges
meinschaft eine allgemeine. Hierzu trug das mehr-
ste der Umstand bei, daß man mit dem fremden
Rechte zugleich den Grundsaßz annahm, daß auch
die Töchter in Absicht des väterlichen Nachlasses
und der unbeweglichen Güter successionsfähig seien,

A 3 wovon

11 S. LU v s R in Med. ad Dig. Sp. 184. n. 7. et
sp. z01. m 7.0. H V BER in praelest. ad fl..Tit.

pro socio.n a m.
1) Arg, art. 5. Tit. g. lib. z des Lübsch. N. s auch

MEV 11 comment. ad j: i.. |. z. ]). s. aut. 55.
n. 25. u. f.

z) TA CIT V s de reb. Germ. g. 19. u. c. 32. §. 4.
[ VL. GAE SAR de B. G. k 6. §. 19.



wovon die ältern teutschen Rechte sie ausschloßen +).
Denn die allgemeine G., G. ward vermittelst des
durch den vereinigten Fleiß beider Ehegatten zu er-
werbenden Vermögens, nicht allein ein Mittel den
Töchtern Aussteuer und Erbtheil geben zu können,
sondern auch den Ehegatten war dadurch zu ihrer
gegenseitigen Beerbung geholfen, die ihnen die Rö-
mischen Geseße versagten, indem leßtere die 8uer
cellionem. conjugum auf den einzigen Fall ein-
schränken, wenn der überlebende Ehegatte arm
ist s). Dieses veränderte Verhältniß der weibli-
chen Erbfähigkeit beförderte daher die Ausnahme
der allgemeinen Gütergemeinschaft und Einführung
derselben durch die mehrsten statutarischen Rechte
unläugbar. Jedoch waren vornemlich die Ein-
wohner der Städte, die darin eine sichere Srüße
ihres Credits fanden, geneigt, sie unter sich einzu-
führen. So allgemein sich indessen auch die ehe-
licheh Gütergemeinschast in Teutschland verbreitet
hat, so verschieden sind jedoch oft die darauf hinge-
henden geseßlichen Vorschriften. Es würde mich
indessen zu weit führen, diese Abweichungen hier
zu berühren ?); ich begnüge mich vielmehr, noch
kürzlich Die Frage zu untersuchen: ob in Meck-
lenburg die eheliche Gütergemeinschafr ver-

möge

;) Leg. Sal. tit. 62. ubi legitur. de terra vero salica
nuiz in meulieris hereditatem transeat portio ;. led
virilis sexus totam terram proprietatis accipiat. ~
Leg. RKipuar. tit. 5. g. Leg. Saxon. c. Cg. u. a. m.

6) Nov. 117. c. Auth. praeterea C. unde vir et uxor.

7) Ho fm ann im teutschen Cherechte, S. 249. 
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möcte eines ausdrücklichen Landesgttesetzes
ggelcre ? Man muß diese Frage im allgemeinen
verneinen, und vieimehr behaupten, daß in uns-
serm Vaterlande dieselbe, da wo sie etwa in Ue-
bung it, nur vermöge der Obsservanz oder des hin
und wider geltende Lübschen Rechtes gelte. Dieses
Meynung wird auch durch die einzige hierüber
disponirende Gesetzstelle in der Pol. Ordnung von
r z 71. bestärke, wo es Tit. von Erbschasten t€.
heißt : „„wie aber, die Eheleute einander erben,
„„und was eins, nach des andern Absterben, aus
„den Gütern bekommen, und was des verstorbe-
„nen Theils izreunde davon behalten sollen, damit
„„soll es nach. einer jeden Stadt und eines jeden Orts
„Landes Gewohnheit hinförder gehalten werden.

Die Gütergemeinschaft gilt demnach in allen
mecklenburgischen Städten, die sich des tübschen
Rechtes bedienen ?).

Ich komme jetßo zur Erörterung
der ehelichen Gütergemeinschaft , nach Lübs
schem und Rostockschem Rechte

selbst.
§. 3.4 .

Welche Art der G. Gist nach diesen Sta-
tuten anzunehmen?

Nach den Verordnungen des tübschen und des
nach diesem Stadtrechte abgefaßten Rostockschen

'A 3 Rechtes

g) S. hierüber de W ES T P HAILEN D. de nsu jur,
Lubec.. in civitat. Mecl.



H

Rechtes muß man behaupten , daß zwischen Ehe-
gatten , die nach diesen Rechten leben, eine allge-
meine Gütergemeinschaft (§. 2.) statt sinde. Dies
beweisen die Würkungen, welche das Lübsche Recht
der Gütergemeinschast beilegt ).

§. 4.

Tempus a quo der ehelichen Güterge-
meinschaft.

Um den Zeitpunkt, da die Würkungen der G-.
G. eintreten, rechtlich zu bestimmen, muß man
die beiden Fälle unterscheiden, 1) wenn Personen
eine Ehe eingehn, und 2) wenn Fremde, die be-
reits verheyrathet sind, sich an einem Ort, wo G.
G. gilt, niederlassen. Jm erstern Falle fängt sie
an, sobald das Beylager vollzogen ist ! ?). Hier-
in weichen unsere Statuten von den Vorschristen
des Röômischen und geistlichen Rechtes ab, nach
denen theils wechselseitige Einwilligung, theils prie-
sterliche Einseegnung die Bedingungen sind, von
denen die Würkungen der ehelichen Verbindung
abhängen ! "). Da hingegen die teutschen Rechte
erst von der Beschreitung des Chebettes (conlcen-
lione thori) die rechtlichen Folgen einer Ehe ett

9) Tit. 5. Lib. 1. T. 2. Lib. 2. Rostocksches Stadt-

hies, ertitar Stein , im Lübschen Rechte

z r. R. Art. 14.. Tit. 5. Lib. 1. R. St. R. ebend.

141) ü . ide RK. J.:c.130. qu. 5,:.0...1.: Ögqe
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fen, so ist dieser Grundsaßt auch bei Bestimmung
der hier vorliegenden Frage als conditio line qua
non anzunehmen.

Was den zweiten Fall betrisse, so disponiren un-
sere Rechte, daß zwischen Nichteinheimischen, die
ihr domicilium an einem Orte, wo G. G. zwi-
schen Ehegatten gilt , constituiren, der Anfang der
G. G. von dem Zeitpunkte der Gewinnung des
Bürgerrechtes zu rechnen sei " ?).

§. 5.

Von den Wirkungen der ehelichen Güterge-
meinschaft während der Che.

1) beide Ehegatten sind als Eigenthümer von
allen einander zugebrachten, oder nachhin er-
worbenen Gütern zu betrachten.

Die Würkung der allgemeinen ehelichen G. G.
zeigt sich während der Ehe vorzüglich darin, daß
aus allem in die Ehe gebrachten und während ders
selben erworbenen Vermögen nur ein Patrimos
nium entsteht, in Ansehung desselben beide Che-
gatten nur eine moralische Personvorstellen, und
keiner von ihnen etwas ausschliestlich Sein nennen
kann.

Hiebey ssrägt es sich: ob es von Seiten der Frau
einer würklichen Illation ihrer Güter bedarf, so
daß der Mann dieselben erstwürklich (realiter) em-
pfangen muß, wenn er sie als sein Cigenthum an-

A 5 sehen

12) L, R. art. 2. T. 2. 1. 1. R. St. R. ebendas.
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sehen will? Diese Frage ist nach unsern Rechten zu
verhyeinen. Alle Güter der Frau sind iplo jure,
auch ohne reelle Jllation derselben gemein. Es be-
darf zur Hervorbringung dieses Esfekts weder einer
Inventirung, noch Desiqnation derselben ! ?). Dies
beweiset der Text des L. R., wo es heißt, daß es
dem Manne zwey Jahre lang erlaubt sein soll die
Uxoria eder denihm versprochenen Brautschaß bey-
zutreiben "+). Hier gerirt sich also der Mann
schon als Eigenthümer, obgleich ihm die Sache
noch nicht tradirt werden.

§. 6.

Ausnahmen.

Unsere statutarischen Rechte lassen indessen den
Regeln, die schon aus der Natur der Sache fließen,
und auch nach den Vorschriften des gemeinen Rechts
siatc finden, auch bei der allgemeinen G. G. ihre
Gültigkeit, nemlich 1), daß solche Güter, wor-
über die Ehegatten nicht frei disponiren können,
auch von der Gemeinschast der Güter ausgeschlos-
sen bleiben. Daher sind z. B. Lehn - und Fidel-
commissarische : Güter, nur in Absicht der Nuz-
zungen, nicht aber in Absicht der Substanz ge-
mein, da das Eigenthum derselben nicht den Ehe-

gatten,

t TZ EI. in Jure Mecl. et Lubec. ill. C. 1
ud. 66.

14) L. R. aq. a. O. art: 2. R.. St. R: ebendas

tit: ;; Zursekt. I. c. ibiq. ileg. ZER-
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gatten, sondern vielmehr einer dritten Person, dem
domiuo directo und fideicommissarischen Erben
zusteht. Dies sind also res per dilpolitionem le-
gis exceptae ? :).

2) Daß contrahirende Personen ihre gegenseiti-
gen Rechte und Verbindlichkeiten, per paéta ad-
jecta bestimmen können, Daher folgt, daß die
in die Gütergemeinschasst tretenden Chegatten ge-
wisse Güter durch Verträge davon ausschließen,
tind sich deren Eigenthum vorbehalten können.
Dieser Fall tritt hauptsächlich ein, wenn sich die
Frau per pacta dotalia das Eigenthum an den ba-
nis receptitiis reservirt ? ©).

§. 7:

2) Die Jllata der Frau sind in Absicht ihrer
Natur und Rechte nicht verschieden.

Eine zweite Würkung der ehelichen G. G. ist,
daß dadurch der Unterschied der Güter einer Che-
frau, den die gemeinen Rechte festsetzen, aulsge-
hoben wird. Das rômische Recht distinguirt zwi- :
schen Brautschas (dos) und Paraphernalgü-
ter einer Ehefrau. Unter jenem wird alles Ver-
mögen begriffen, was der Mann entweder von der
Frau selbst, oder von einer dritten Person der
Frauen wegen bei Schließung der Ehe erhält, um
die Lasten der Ehe davon zu bestreiten. Der Mann
ward hiervon dominus civilis. er administrirte

dassel-
15) Stein a. a. O. s. 124.

16) ZERR AN D. de conun. bonorx, conjug. . 16.



dasselbe und genoß die Einkünfte davon als wahrer
Eigenthümer, der Frau blieb das daminium natu-
rale, welches- während der Ehe ruhete, aber nach ers
folgter Trennung derselben in Zurückforderung des
dotis sich wieder würksamzeigte ! 7). Parapher-
nal:-:Güter hingegen nennendie rômischen Gesetze das-
jenige Vermögen der Frau, was sie noch außer dem
Brautschaß besitt. Hieran standen dem Manne
überall keine Rechte zu. Die Frau blieb wahre
und völtige Eigenthümerin davon, und konnte von
dem Manne Rechnung fordern, sobald er die Ver-
iyaltung dieser Güter mit dem Willen der Frau
übernahm ' ®?). Mach vielen teutschen statutarischen
Reéhten hingegen fällt dieser Unterschied zwischen
ben Gütern der Ehefrau weg, und alles Vermögen
derselben ist als Brautschaß zu betrachten. Dass
selbe findet auch, nach L. und R. Rechten statt ! 2)-
als welche Rechte unter dem aus dem Römi-
schen Rechte abulive entlehnkten Ramen des
ZBrautscharzes alles Vermögen einer Frau vers
stehn, sowohl was sie dem Manne mitbringt, als
auch während der Ehe erwirbt, ohne einen dotem
im Sinne des Römischen Rechts zu kennen 29)e

. Die Rechte des Mannes sind vielmehr in abhee
? aller

17) I. z0. C. de jure dot.

[s. Fs de pack. conv. und I. 9s. pr. D. ad I..
alci1d.

19) L. R art. 6. 7. 13. 15. T. 5. l. 1. R, St. R.
art. i. eod.

20) ME v 1 V s ad Jus Lubeé. ad lib. 2. t. z. art. 12.
11..



aller Güter seiner Frau gleicher Natur, undder.
Frau stehen in Hinsicht alles Eingebrachten die
Vorrechte des Brautschatzes zu # !).

. §. 8.

Welches sind die Würkungen dieser
Disposition ?

a) auf Seiten des Ehemannes.
Da der Unterschied zwischen Dotal- und Para-

phernal. Gütern der Frau durch die angesührte
Disposition unserer Rechte aufgehoben ist, so folgt
daraus, daß dem Mann die Administration und
der Nießbrauch aller Güter seiner Frau zustehe,
und daß jene Verordnung des Röômischen Rechts,
nach welcher der Mann in Absicht der Parapher-
nalgüter der Frau weder Eigenthumsrechte, noch)
den Mießbrauch davon hatte, cessirt. Der eigentliche
Grund dieser Veränderung in IAbsicht der Güter
der Frauliegt in der nach den alten deutschen Rech-
ten geltenden tutela maritali , die auch nach dem
L. R. state findet. Schon seit den srühesten Zeis
ten befanden sich die Ehesrauen in Deueschland un-
ter einer beständigen Vormundschaft , wie dies
die ältesten Geseße beweisen. &gt;). Das !. R. be-
stimmt hierüber ausdrücklich : „„daß keine Frau
„ihr Gut verkauffen möge noch versetßen ohne ihrer

„Vor-
21) arg. art. 12. tit. 1. I. z. des L. R.

22). Jus Prov. Saxon. I. a8. Jus Prov. Suevic. c.
z09. Spec., Suey. art. 108.



„Vormünder Vollworth, Wissen und Willen; so
„mag auch keine Frau höher Bürge werden ohne
»Willen der Vormünder denn vor drittehalb Pfen-
„ningen“ 23). . Noch deutlicher bestellt das 1.
R. den Mann zum ehelichen Vormunde , wenn
es sagt 4) : „Es kann keine Frau, sie sey. dann
„eine Kauffrau, mehr kauffen ohn ihresMannes
„odre rox \Dormünder Wissen , dann Leinwand
„und zziachs zu ihtes Hauses Nothdurft.ct ~ Mit
dieser Vorschrift des 1. R. stimmt c ch das hies
sige Stade - Rechte genau überein 25). Um
den Ehemann fürdiese tast zu entschädigen, vers
binden die deutschen Rechte damit gewiße Vor-
rechte, wohin vornemlich gehört das Recht des
Mannes, die Güter seiner Frau zu verwalten und
zu benußen. Es ist also eine tutela kructuaria.
Auch das t. R. begünskigé dieserhalb den Ehemann
in manchen Zällen. Ausserdem, daß es ihm an-
geführtermaajsen den ulumkructum bonorum uxo-
riorum einräumc , verleiht es ihm noch andere
Vorrechte, die ebenfalls aus der oben untersuchten
Cura maritali sließen. D. g. daß der Mann als
Familienhaupt die Hausherrschast führt *~); daß
er seiner Frau im Testament bald Kindestheil ge-
ben, bald selbige ganz von den Kindern abtheilen

kaun

23) L. R. art. 1. Tit. x0. I. 1.

24). art. 13. tit. 6. l. z. MEVIVS ad h. art. nr.
117. 13. 21.

25) art. 22. tit. z. p. x.

26) L, R. art. 10. tit. 5. I. 1.



m~~s15=~fann 27), daß er ferner, wenn er gerichtlich Ma-
mens seiner Frau auftritt, keiner besondern Voll-
macht bedarf #8) und endlich auch , daß erdas
von der Frau durch ihren eigenen Erwerb erlangte
Vermögen (acquaellum) mit genießt 22)

§. 9-.

Fortsetzung.
Da indessen der Mann nach der Natur der Gü-

tergemeinschaft nicht als alleiniger Eigenthümer der.
Güter seiner FFrau zu betrachten ist, so ist er bei der
Verwaltung derselben auch wieder eingeschränkt.
Er. darf die unbeweglichen Güter und Erbgütersei-
ner Frau nicht willkührlich veräußern, sondern ist
schuldig deren Einwilligung nachzusuchen ? 2).
Dies ist Regel. Als Ausnahme hiervon sind die
beiden Fälle zu betrachten, in denen das 1. Recht
die Veräußerung der gedachten Güter auch ohne
Einwilligung der Jntressenten erlaubt, nemlich 1)
wenn ihn Ehehatstdringende Umstände ~ , Geo
fängniß oder Hungersnoth darzu dringen, und 2)
wenn ihm jene Güter aellimationis gratia[taxiret,
und an Geldesstatt zur Mitgift übergeben wora
den 2 !), Eben so sichert das L. R. die Frau ge-

gen

27) L. R. art. 10. tit. 1. lib. 2. R. St. R. art. 11,
14. 16. ibid.

28) L. R. art., z. k. 5. ;P. 1.

29) R. St. R. a. a. O. art. 4.

39):L..M..art. 9. T. 5. L.. x.

z1) Ebendas, axt. 8. 97 R. St, R, ebendas, art. a.



. 10. ~®

gen die üble Wirthschaft des Mannes dadurch daß
sie selbige berechtigen, von demselben, wenn er
mit dem Guch der Frau verschwenderisch umgeht,
Caurionsbestellung zu fordern, wovon er außer die-
semFall frey ist ? 2).

§. 10,

b) auf Seiten der Frau.
Die Würkungen der im 1. R. wegen Yer Gü-

ter der Frau vorkommenden und §. 7. erörterten
Disposition in Absicht der Ehefrau äußernsich am
vorzüglichsten, wenn über das Vermögen des Man-
nes ein Concurs ausbricht, und der Fall eintritt,
daß die Schulden des Mannes vom Vermögen der
Frau mit bezahlt werden müssen. Dann soll nach
der Verordnung des R. St. R. art. 19. tit. 5. p. 1.
„kein Unterschied unter Brautschaß,- sonst einge-
„brachte, oder während der Ehe angefallene Gü«
„ker seyn, sondern alles insgesammt zur Bezah-
„lu. der Creditoren angewandt werden. Eine
scr ...) Würkung jener Disposition ist die, daß eine
unveerbte Frau, wenn über das Vermögen des
Mannes nach seinem Tode ein Concurs entsteht,
ihr sämmtliches eingehrachtes Guth zurück fordern
kann ? ?), wie ich weiter unten zeigen werde. Ich
betrachte daher jet die Stellen des t. und R. R.,
worin von der. Verbindlichkeit der Frau, für die
Schulden des insolventen Mannes mit ihren Illa.

.kis

32) L. R. u. R. St. R: a. a. O, art. 10. und art. 16.

33) L. R. art, 9. Ut. q. 1. 34
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tis zu haften, gehandelt wird, und zwar als eine ser-
nere Würkung der ehelichen G. G. (refer. ac 6.7.)

§. 1.1.
3) Ein Ehegatte ist verbunden, des andern

Schulden zu bezahlen.
Obg!:ich es in der Natur der allgemeinen G. G.

liegt, daß d' jetzt zu erörternde Würkung derselben in
Ansehung bryder € “’gatten statt finden muß, so trift
doch diese Verbindlichkeit hauptsächlich die Frau, da
leßtere wegen der ehelichen Vormundschaft, worun-
ter sie steht, wenig Gelegenheit hat, Schulden zu con-
trahiren ? 4). Die skatutarischen Rechte reden da-
her auch immer nur von den Schulden des Mannes.

Die teutschen Rechte haben den Grundsatz, daß
die Schulden zwischen Ehegatten gemein sind, und
daher die Parömie: daß die, welche dem Man-
ne trauert, auch den Schulden traue ? s).
Das !. R. bestätigt zwar diese Lehre, unterscheidet
aber verschiedene Fälle.

§. T 2, .

Die Frau muß die Schulden des Mannes mit i
bezahlen, wenn sie Kinder mit 1ihmhat. E

Nach L. R. sind beyde Ehegatten als Eigenthü.
mer des gemeinschaftlichen Vermögens in lolicdum _

anzu-
34) Der Mann muß indeßen die Schulden der Fray

bezahlen, die mit seiner Einwilligung gemacht sind.

&gt; ue hz zs deutsches Rechr in Sprüchwoör-
§



serc[rs18_anzusehen, und die Frau muß daher als correa
debendi für die Schulden des Mannes niit ihrem
Eingebrachten haften. Diese strenge Verordnung
wird aber durch die Distinetion des t. R. gemildert,
daß nemlich nur die beerbte Frau jene Verbind-
lichkeit auf sich hat; die unbeerbce hingegen da-
von befreyet ist 35). Dieser Unterschted ist praks
ti'ch und in dieser Materie conditio line qua non.
Der Grund, weshalb unsere statutarischen Rechte
hierin von dem gemeinen Rechte, welches diess.
Schuldigkeit weder 1n Rücksicht des Mannes, noch
der Frau anerkennt ? 7), abgegangen sind, ist con-
érovers. Man sucht ihn gewöhnlich in einer Bea
günstigung der Handlungz die eigentliche ratio le-
gis liegt aber in der volllommenen G. G. ? s),
So wie hier aller Gewinn zwischen Ehegatten gez
mein ist, so müssen auch beide Theile allen daraus
eiwachsenden Schaden, wohin hauptsächlich die
Schulden zu rechnen sind, gemeinscbaftlich tragen,
da hier jura reciproca eintreten ? ). Die Frau
muß demnach, wenn sie beerbt ist, und zwar die
Kinder noch am teben sind, ihr sämmtliches einge-
brachtes Guth zur Bezahlung der Gläubiger ihres
Manneshergeben, und kannvorderen Befriedigung.

36) art. ?; ]. c. und art. 10. T. 1.1. 3. R. St. R,
art.. g. 1. c.

37) I. 1.3. C. ne uxor pro marito.

3z8) Man unterscheidet inter commun. bonor. ple.
nam et minus plenamz Jene findet stati, wenn
Kinder vorhanden sind z diese, wenn die Ehegac-
ten unbeerbt sind.

39) ZERRAN ]. c. §. 34-6
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gung nichts zurück fordern. Sie wird vielmehr
mit ihren Forderungen allen Creditoren nachgesett,
da sie sonst in die zweyte Classe kömmt. Eben
diese Verbindlichkeit tritt auch ein, wenn zwar
noch keine Kinder am leben sind, der verschuldete
Mann aber eine schwangere Frau hinterläßt , je-
doch nur dann, wenn sie ein lebendiges Kind zur
Welt bringt 4°9). Hierwird also nicht nalciturus
pro nato angenommen.

Eben so wenig kann die Frau sich weigern, die
eingebrachten oder vor der Ehe contrahirten Schul-
den des Mannes zu bezahlen, obgleich einige
Rechtslehrer die entgegengeseßte Meynung verthei-
digen wollen 4' ). Das t. R. hat indessen diesen Fall
unbestimmtgelassen, da hingegen das R. St. R. art.
g. tit. 5. p. 1. die Frau in diesem Fall befreiet.

§. rz.

In welchen Fällen ist die Ehefrau von dieser
Verbindlichkeit frei.

1) wenn die eheliche Gütergemeinschaft cessirt.
Da die Verbindlichkeit, von der hier die Rede.

ist, aus der ehelichen G. G. fließt, so folgt, dasz
jene Verbindlichkeit aufhört, so bald die Frau mir

B 2 dem

40) L. R. a. a. O. art. 5. R. St. R. ebend. art. g.
Stein l. c. s. 133.

z1) S. EN G E LBR E CH T D. de mutvo conj. con.
cursu ad solvend. aes alienum ab alterutro ante
muptias conflatum (. 16. nu. f.



dem Manne bei Eröffnung des Coneurses nickt
mehr in G. G. lebt. Ich beanüge mich indessen,
diejie Ausnahme hier im allgemeinen aufgesühre
zu haben, und verspare eine nähere Auseinander-
setzung der hieher gehörigen Fälle bis dahin, wenn
von der Aufhebung der G. G. die Rede sein wird.

§. 1 46

2) wenn die Che kinderlos, ober auch die Kin-
der nicht mehr am teben sind. '

Unter die Falle, wo das t. R. die mehrgedachte
Merbindlichkeit der Frau aushebt, ist vorzüglich
der zu zählen, wenn keine Kinder vorhanden sind.
Eine unbeerbte Frau (uxor improlis) braucht also
nicht die Schulden des Mannes zu bezahlen. So
gewiß auch diese Ausnahme in unsern Rechten ge-
gründet ist 42), so macht sich doch wiederum die
Frau dieses Vorrechtes verlustig, wenn sie sich sür
die Schulden des Mannes verbürgt, und zwar
nach vorausgegangener eidlicher und unter Assitenz
eines Curatoris geschehener Entsagung ihrer weib-
lichen Vorrechte, oder, um die Worte des Gesez-
zes beizubehalten, „nachdem die Frau ihrer
„fräulichen Gerechtigkeit erinnert worden,
„und sich derselben verziehen hat #?) “ Diese
eidliche Verbürgung und Renunciation ist aber bei

einer

42) L R. a a. O. R. St. R. art 7. l. c.

43) L R. a. a. O art. 7. in fine. R. St. R. ebend.
Art. 10. MEV IV s I. c. ad art. all. n. 122. Cqq.
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einer Kauffrau im Sinne des 1. R. luxor mer-
cat1 ix) nichr erforderlich 44).

U enn Kinder zwar da gewesen, vor Eröffnung
des Concurses aber wieder gestorben sind, so kön-
ner die Gläubiger ebentalls nicht verlangen, daß
t : rau die Schulden des Mannes von dem Ihe
ti ~n bezahle, Das Verhältniß einer solchen Frau
ij dm einer unbeerbten gleich, und es machr nach
der Werordnung des R. St. R., art, 7. t, 5. p. 1.
fenen Unterschied , wenn die Frau auch noch
in den Jahren ist, da man Erben vermuthen
kann 4 5).

An beiden Fällen fordert vielmehr die Frau ihre
ÊIllata aus der Concursmasse in der pten Classe
zurück, und zwar Brautschaß (nach dem R. R.)
sowohl, als Paraphernalgüter. Es leidet übri-
gens keinen Zweisel, daß die Frau dieses Recht
hiche allein nach dem Ableben ihres verschuldeten
Ehemanns , sondern auch dann exerciren darf,
wenn bei seinem Leben ein Concurs über seine
Güter entsteht , oder er schuldenhalber flüchtig
wird #0)

B z §. 15.

44) L. R. art, æ1. tit. 6. l. z. MEV 1 V 8 1, c. ad
art, 1. tit. 10. I. 1. n. 59. seqq. Stein a. a.O0.
§. 144.

;) Das L R. weicht hier von unserm Stadtrechte
sehr ab, indem es in art 11. t. 5. I. 1. strenge ver-
ordnet , daß in diesem Fall der Brautschatz der
Frau, (zur Sicherheit der Gläubiger) wiederum
an gewissse Oerter belegt werden |oll.

46) L. R. ]. c. art. 7.
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§. 15.

3) wenn die Frau die gemeinschaftlichen Güter
den Gläubigern abtritt.

Die Frau hat nämlich das Recht, mit Zurück-
lassung ihres in der G. O. gehabten Vermögens,
sich mit ihrem künftigen Vermögen von Bezahlung
der noch unberichtigt gebliebenen Schulden srey zu
machen 4.7). Diese Cession des gemeinschastlichen
Vermögens muß aber gerichtlich unter Assistenz
hiezu bestellter Curatoren geschehen, und steht der
beerbten Frau sowohl beim Leben ihres Mannes,
als auch nach dessen Tode zu +). Die Frau muß
aber, wenn sie sich dieses benelicii bei tebzeiten
des Mannes bedienen will, zugleich die eheliche
G. G. (in Absicht ihrer künftigen Güter) ausru-
fen 42), sonst bleibt sie den Gläubigern noch ver-
hastet, die sonst auf die Vorschristen des gemei-
nen Rechtes, wornach der Schuldner wenn er polt
ceslionem bonormnsich wieder aufhilst, die noch
ungetilgten Schulden nachbezahlen muß *), kei-
nesweges provociren können.

§. 16,

47) f: N art. xo..t.3. lei ze.R.St.R.,zart.21.ebend.

48) MAN T ZF L D. de vidua rel uxore Lubec. per
cessionemillator. se suaqiie futuxa bona salvante
&amp;c. (. 14. u. k.

49) Stein a. a. O. s. 136.

50) I. 1. D. qui bonis cedunt.



§..16.Von den Würkungen der ehelichen Güterge-
meinschaft nach getrenuter Ehe.

Ich habe mich bisher bemühet, die vornehm-
sten Würkungen, welche die allgemeine G. O. bei
Lebzeiten beider Ehegatten hervorbringt, kurz zu
erläutern. Jetzt sey es mir erlaubt, auch die Fol-
gen derselben nach erfolgter Trennung der Ehe mit
möglichster Kürze zu betrachten. Die eheliche Gü-
tergemeinschaft ist nach dem !. R. als die einzige
Quelle der nach diesem Rechte zwischen den Ehe-
gatten statt findenden Eibfolge anzunehmen. Dies
ses Recht kennt keine Erben im Sinne des rômis
schen Rechts ; man kann es vielmehr ein Reten-
tionsrecht nennen, welches der letzllebende Ehe-
gatte ausübt, wenn er nach dem Tode des andern

das bisher gemeinschafrlich besessene Vermögen
ganz oder zum Theil innebehält; das Eigenthum
an den gemeinschafelichen Gütern , welches vorher
zwischen beiden Ehegatten gewissermaßen getheilé
war, kommt durch den Tod des einen auf den an-
dern allein. Dies sind Regeln, die sich aus der
Natur der G. G herleiten lassen. Um indessen
die Dispositionen des 1. R. in dieser Materie ken-
nen zu lernen, muß man nachAnleitung desselben, s
die beiden Fälle, ob aus der Ehe, die durch den
Tod des einen Cheqatrten getrennt ist, Kinder vor-
handen sind, oder nicht, genau von einander un-
terscheiden,

B 4  17



§. 17+

1) wenn die Ehe kinderlos isk.
I der eine Ehegatte mit Tode abgegangen,

ohne Kinder zu hinterlassen, so tritt dann die un-
ter dem Namen der starutarischen Portion be-
kannte geseßliche Erbfolge des Ueberlebenden ein,
Der letztlebende Ehegatte bekommt nemlich mit
Worwegnehmung des Seinigen .die Hälste von des
Erstverstörbenen besonderm Guthe. Nach Ver-
schiedenheit der Fälle, ob der Mann die Frau,
oder. diese jenen überlebt , bestimmen sich die Vor-
rechte des leßtlebenden Ehegatten. Stirbt die
Frau zuerst, so hehält der Mann alle in der Che
erworbenen Güter für sich, und bekommt überdem
die &lt;Zälfte. der Mirgift seiner Frau, deren andere
Hälfte er ihren nächsten Intestaterben abtreten muß,
nach den Worten des Textes des t. R.:

„Stirbet einem Mann sein Weib, und ha-
„ben sie keine Kinder miteinander, der Mann
„„soll der Frau nehésten Erben wiedergeben,
„den ' alben Theil Guthes, welches er mit
„ile „ekommen ! '), §

Ueberlett hingegen bie unbeerbte Frau den
Mann, so isk folgendes Rechtens. Die Frau
nimmt ihre Mitgift oder Brautschaß (im Sinne
des 1. R.), so ferne er sich in der Erbschast findet,
vorweg, und theilet den übrigen Nachlaß mit den
nächsten Blutsverwandten des Mannes, wovon

ihr

zt) L: N. art, 12, tit. 2, lib. 2. R. St, R.'art. 2.



ihr ebenfalls die Hälfte gebührt, wie wir in der
angeführten Stelle des L. R. weiter lesen:

„Gleichergestalt stirbt der Mann, welcher
„mit seiner Frauen keine Kinder gezeuget,
„die Frau nimmt ihr zu dem Manne zuge-
„brachtes Guth, so ferne es vorhanden ist,
„da noch etwas vom Guthe darüber, das soll
„siezugleich theilen mit desMannes Erben.

Der Mann ist hier offenbar besser daran, wie
die Frau, da sein Erbtheil bestimmt st und ihm im-
mer gewiß werden muß, die Frau hingegen einges
schränkter ist. Dennwenn gleich, „eine unbeerbte
„Wiettfrau, nach Absterben ihres Mannes nicht
„„aus dessen Gütern getrieben werden kann, ste sey
„denn vor allen Dingen ihres Brautschales und
„zugebrachten Guthsvergnüget und versichert ~ 2), (“
so liegt ihr doch, da nach dem Ableben des Man-
nes, „alles Guth was in dem Sterbehause gefun-
„den wird, für des Mannes Guth gehalten wird,
„bis die Frau das Ihrige bewiesen 19) “, vermöge
dieser Disposition der Beweiß auf, daß ihr Braut-
schaß in ihres Mannes gesammtes Guth gekom-
men, welchen sie indessen durch einen Eyd beschafs
fen kann 14). Die Frau muß ferner ihre Illata
in dem Zustande an- und zurücknehmen, worin sie
sich beim Absterben des Mannes befinden; sind sie
deteriorire, so muß sie eben so gut den Schaden

B 5 tragen,

52) R. St. R. Theil 1. Tit, 5, art, 19.
5 3) Dasselbe l. c. art. 22.

54) Dass, I. c. art. 17.
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tragen, als ihr das augmentum dlotis zufallen
muß; 5 s). Cs scheint, daß die Verfasser unserer
Rechte hiebey an die Regel das gemeinen Rechts
gedacht haben: quod damnum is lerre debeat,
acl quemcaula Ipedctat.

§. 18.

2) wenn Kinder beim Tode des einen Ehegat-
: ten vorhanden sind.

Sind hingegen Kinder vorhanden, fo bleibt der
Ueberlebende dennoch in der Regel im Besitz des
gemeinschaftlichen Vermögens : ~), und sete die
Gemeinschast der Güter mit den Kindern, die in
die Stelle des Verstorbenen treten, fort. Diess
G. G. heißt daher Contmunio bonorum proro-
gata, und ist in ihrer Natur und Würkungen
von der ehelichen G. G. (c.b. ordinaria) nicht ver-
schieden. Die Kinder können in der Regel niche
auf eine Theilung der gemeinschaftlichen Güter
dringen *"); es steht vielmehr in der Willkühr
des leßtlebenden Ehegatten, ob er die G. G. mie
den Kindern fortseen oder zur Theilung schreiten
will. Wählt er jenes, so behält er die Verwal«
tung der Güther verbunden mit der Nußnießung
desselben (ulukructu in lenlu juris Germanici).

Dagegen
55) Dass ]. c. art. 21.

56) L. R: art. z. t. 1. k. 2.

57) arg. des L. R. art. 29. a. a. O. ivoselbst es heißt
„Ein Mann der mit seinen Kindern theilenwilsk %

ts ms er wohl thun.“ CK ME VI Vs ad h.
a. m. 2,\, qq.
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Dagegen liegt ihm auch die Pflicht ob, die Kinder
zu alimentiren, und alles was zu ihrer Erziehung
erforderlich ist, aus dem gemeinschaftlichem Ver-
mögen zu nehmen. D. g. auch, daß er den sich
verheyrathenden Töchtern eine Aussteuer geben
musz, Indessen ist die Mutter, wenn sie nach dem
Tode des Vaters, mit den Kindern inden gemein-
schaftlichen Gütern (in Gedey und Verderb, wie
sich .unsere Statuten ausdrücken) sißen geblieben,
in Absicht der Administration einigermaßen einge-
schränkt; nemlich 1) daß sie, sobald sie sich mit den
Kindern nichr auseinanderseßen will, darauf be-
dacht sein muß, sich und den Kindern Vormünter
zu ernennen undgerichtlich confirmirenzu lassen s s)
und 2) daß, sie keine Güter ohne Einwilligung der
Erben oder dringende Noth veräußern darf. 1.2).
Hiebon heißt es im 1. R. in der unten angezoge-
nen Stelle: ,„bleibet die Frau in allen Güthern bez
„„sißen, sie mag derselben keine verkaufen, versez-
„zen noch vergeben, ohne der Erben Erlaubniß, E
„es wäre dann, daß sie dieselben bedürfte zu Unter- s
„haltung ihres Leibes, welches sie zuvor eidlicher ere 4
„härten muß,“ „s

§.. 19- [

Wie hört die Gütergemeinschaft auf ?
Die allgemeine eheliche Gemeinschast der Güter

wird geendiget, 1) durch unberrügliche Ver-
träge

58). L. R. art. 12. t. 7. I. 1.

59) L, R, art. g. t. 2, l 2, R. St, R. ]. c. art. 4.
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trätte beider Ehegatten #°). Es ist osfenbar,
daß dieser Weg, die G. G, zwischen Ehegattrn
aufzuheben, der Ration, weshalb die Gesetze die-
selbe eingeführt haben nemlich der Sicherheit des
ösfentlichen Credits gänzlich zuwieder ist, Daher
sind solche Verträge in manchen Staruten verbo-
ken s'), und auch unser Stadt, Recht erlaubr sie
nur dann, wenn sie gerichtlich confirmirt und bestä-
tigt sind.

§. 20.

Fuortsetung.
2) durch den Todt des lenzclebenden Ehe-

tzatten. Wir haben gesehen , daß der Ueberlé-
bende die G. G. mit den Kindern sortseßen kann.
Stirbt. dieser nun auch entweder im sortwährenden
Witwenstande, oder nachdem er eine zweyte Che
eingegangen, und während derselben mit den Kin-
dern erster Ehe mit deren Einwilligung in fortdau-
render G. G. geblieben ist, so hört mit dessen Tode
ebenfalls die G. G. auf, und der Stiefvater oder
pie Stiesmutter muß sodann im lettern Falle zur
Theilung schreiten © ?),

§.. dk.

Die G. G, hört ferner z) bel einer Ehescheis
dung auf. Wenn die Ehe durch eine gesetzwis

drigs
69) R. St. R. art. 6. k. s. pr 1-

61)On der Nürnberger Reformation Tit. 28.
Bejel 6.
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drige Handlung des einen Chegatten getrennt wird,
so hören natürlich auch die Würkungen derselben,
mithin auch die G. G. auf. Jn diesem Fall büßt
der ehebrecherische Ehegatte seine statutarische Pore
tion zur Strafe seines Vergehens ein #?).§...92.Die G. G. wird ferner zwischen Eltern und
Kindern geendiget 4) durch die Absonderung
oder Abfindung der letztern. Absonderung der
Kinder (leparatio liberorum) nennt man diejenige
Handlung, da die Eltern vermitteist eines Aus-
spruchs die Kinder von den gemeinschaftlichen Gü-
tern absondern. Ausspruch heist aber nach L.
R. derjenige Vertrag zwischen Eltern und Kindern,
da jene einen bestimmten' Theil des gemeinschaftli-
chen Vermögens den lezteren mitder Würkung aus-
seßen, daß die Eltern in Absicht dieser festgesezten
Portion Schuldner der Kinder , diese aber vom
Vermögen der Eltern gänzlich dadurch abgefunden .
werden 5 4). Diese Absonderung der Kindersteht 4
den Eltern der Regel nach frey, und ist von der ;
Theilung der gemeinschaftlichen Güter wesentlich
verschieden (S. den folgenden .). Sie kann so-
wohl während, als nach getrennter Ehe geschehn,
und begreist bald alle gemeinschaftliche Güter, bald

das

63) ME VI V s ad Jus Lubec. L. a. tit. 2. art. 12.
nr. 408. seqq.

és § qs é rz xsz&amp;. d: de S. A. J., et hacred. di-
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das Vermögen des zuerst verstorbenen Ehegatten.
Was die Emtheilung dieser Separation der Kin-
der betrisft, so distingüire man zwischen. der feyer-
lichen und nichr feyerlichen undendlich derjeni-
gen, die durch die Flotation oder Aussteurungg .
der Töchrer geschieht,

Die feyerliche Absonderung der Kinder geschieht
vor dem Ratch mit Einwilligung der Kinder
und deren Vormünder © s), nach den Worten des
Textes :

„Würden Eltern, so beyde im teben, ihre
„Kinder , alle oder etliche von sich abson=
„Dern, oder aber, da eins derselben todt,
„das am teben hleibende, den Kindern vor
„dem Rath ein Ausspruch thun, ~
„Und das seyn und heißen nach unserm Recht
„„abgesonderte und abgetheilte Kinder.Ö

Die nicht feyerliche Separation der Kinder hat iha
ren Grund in einem außergerichtlichen Vertrage
zwischen Eltern und Kindern, und ist nach der
Vorschrift des L.. R. a. a. O. art. zr, zu beurtheis
len, wo es heißt: „Sitzen Mann und Weib mita a:
„einander in der Ehe , und ihr eines ~ zuvorn
„Kinder hat, und denselben wäre ein Ausspruch
„„geschehen, welcher Ausspruch ordentlicher Weise
„für dem Rathe nichr geschehen 1!c.&lt; 65),
Dieser Unterschied hat praktische Folgen ; wenn
z. B. der Ausspruch vor dem Rathe geschehen, so

gehs
65) L. R. axt. zz. t. 2.1. 2.

66) s, auch das R. St, R, a, a, O., art. 29.4



geht Kinder- Geld vor Brautschaß, da hingegen
im entgegenges:ten Fall die Mütterlichen illata
vor den Kindern gehen ~7); anderer Würkungen
nicht zu gedenken.

Was endlich die Absonderung eines Kindes
burch die Elocation betrift, so erlaubt das 1. R.

: sie zwar, jedoch so daß der Vater oder die Mutter
dabei erklären müßeu, daß die Aussteuer loco le-
parationis solle gegeben seyn, oder wie es in der
concernenten Stelle lautet: „„Wenn ein Vater sel«
„nen Sohn oder Tochter zur Ehe aussteuret mit
„„sonderlichem bescheidenem Guthe der Meynung,
„„daß also das Kind von ihm soll abgetheilet und
„abgesondert senn ~ ©“ 88).

Eine jedwede Absonderung der Kinder hat zur
Folge, dasz die abgesonderten Kinder keine weitere
Ansprüche an dem Vermögen der Eltern machen
können, mithin von der künftigen Beerbung der-
selben ausgeschlosien sind , wenn nemlich unabge-
sonderte Kinder da sind , denn in Ermangelung
derselben sind sie dennoch die nächsten zur Erb.
schast 5 2), Sind die Kinder aber nicht von dem
beiderseitigen elterlichen Vermögen , sondern nur
von des einen Ehegatten Gütern separirt, so bleibe
ihnen die Beerbung des andern Theils dennoch
offen. j

§. 23.

67) L. R. a.'a. O.
68) Dass. I. c. art. z4, und art. 3. t. z..1..3.

69) R, St. RN. a, a, O. art. 17-6
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Zu den Fällen, da die eheliche Gemeinschafé
ber Güter aufhört, ist endlich auch noch vorzüglich
zu zählen, 5) die Theilung der gemeinschafr-
lichen Güter, oder diejenige Handlung, da der
lettlebende Ehegatte in den im 1. R. vorgeschriebe-
nen Fällen die gemeinschaftlichen Güter zwischen
sich und den Kindern zu gleichen Theilen vercheilt.

Ich habe bei Erörterung der fortgeseßten G. G.
gezeigt, daß die Kinder nach dem Tode des einen
Ehegatten der Regel nach nicht sogleich auf die
Gäütertheilung dringen können. Es können aber
Fälle eintreten, da der lehtlebende Ehegatte zu dies
ser Theilung schreiten muß. D. g. nach Anleitung

f. unserer Rechte, 1) wenn der überlebende Ehegatte
+ sich anderweitig verheyrathen will 7 ?). 2) wenn
th er mitdemgemeinschaftlichen Vermögenverschwen-

derisch umgeht ?"); und 3) wenn sich die Frau
nach dem Ableben ihres Mannes in ein Kloster
oder Hospital kaufen will ? #).

Diese Art der Aufhebung der G. G. und Aus-
einanderseßung mit den Kindern ist übrigens von
der Absonderung derselben darin wesentlich verschies
den, daß bei der Theilung den Kindern oder %s

ors

70) L. R. a. a. O. art. z.
21) Dass. art. 10. t. 5. I. 1.

72) R. St. R, a, a. D. art. 11.
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Vormündern ihre Portion sogleich nach geschehener
Theilung ausgekehret werben muß, da hingegen
beim Aussprechen der letßtlebende undaussprechende
Ehegatte das Quantum der Kinder in Händen be-
hält, und die Einkünfte davon so lange genießt,
bis die Kinder großjährig geworden 7 ?),

Wenn nun aber in den vorgeschriebenen Fällen
das Theilgeschäft vorgenommen werden soll, so
muß der leßtlebende Ehegattte zum Behuf dessel
ben mittelst Inventirung des gesammten Nach-
lasses seinen Kindern Rechnung ablegen. Dabei
ist Liechtens, daß die vorempfangenen Güter z. B-
die Aussteuer conferirt und eingebrachr, oder in Er-
mangelung dessen den Intressenten angerechnet ?42),
und ebenfalls vie Schulden, nach der Rechesregel:
bona non inteliiguntur nisi deducto acrealieno,
aus dem sämmtlichen Machlaß vorher berichtiget
und vom Activvermögen abgekürzt werden müssen,
Sind d.cs- : räliminargeschäfte abgemacht, so qes
schie!,i die Lye..un z sc.bst, wobei nach deutschen Rech-
ken der Grundsuz gilt; daß der leßtlebende Ehegatte ?
seinen Antheilnaih sammteigenthümlichen, die Kin-
der aber nach Erbfolgerecht zu beziehen haben. Dieses
Principnimme auch das!. R. als Regel an, wenn es
verordnet, daß der leßtlebende Ehegatte bei der Thei-
lung die Hälfte des gemeinschaftlichen Vermögens

behalten, die Kinder aber überhaupt die tt:älste
73) R. St R. a. a. O. art. 15. 16.

74) Dals. ebend. art. 34. u. ff.



w~~~34V.Hälste bekommen sollen. Indessen begünstigen
unsere Rechte die Ehegatten noch weiter, indem
sie ihnen erlauben , vor der Theilung gewisse Stücke
aus dem Nachlaß vorweg zu nehmen. In Ab-
sicht des Ehemanns verordnet nemlich das !. R.
folgendes:

„Stirbt einem Manne sein Weib, und er
„oll theilen mit seinen Kindern, so nimmt
„„der Mann zuvoraus seinen Harnisch und
„beste Kleider –~

und in Rücksicht der Mutter heißt es weiter:
„Stirbet auch einer Frau ihr Mann, das
„ihr also gebühret zu theilen mit ihren Kin-
„dern, die Frau nimmt zuvor ihren Traua
„ring N: s ), c

Mit diesen Bestimmungen stimmt auch das R.
St. R. überein 7 s).

75) L. R. a. a. O. art. 2. z.

76) a, a, O. art. 12.
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anzusehen, und .3 [si daher als correa
debencdi für der &amp; Mannes niit ihrem
Eingebrachten . , streng- Verordnung
wird aber durch, des t. R.gemildert,
daß nemlich nur rau jene Verbind-
lichkeic auf sich # erbce hingegen da-

von befreyet ist ? tu. ist prakatisch und in diesel E Y stio line qua non.
Der Grund, wle . tutarischen Rechte
hierin von dem te, welches diess
Schuldigkeit wed des Mannes, noch
der Frau anerket ngen sind, ist con-
trovers. Man | + hnlich in einer Bea
günstiqung der H igentliche ratio le-
gis liegt aber in „ enen G, G. 3 8),
So wie hier aller zen Ehegatten des
mein ist, so müss , heile allen daraus
eiwachsenden St hauptsächlich die
Schulden zu rech inschaftlich tragen,
da hier jura reci! , 39%), Die Frau
muß demnach, ' n s ist, und zwar die
Kinder noch am ! € S . "'ämmtliches einge-
brachtes Guth zut „ 8 . k Gläubiger ihres
Manneshergeben, .. ren Befriedigung.

1 .29 .

z6) art. 7. l. c. j #8 I. z. N. St. R,
art. 8. I. E y é

37) I. 1. z. C. ni ~ to,

38) Man unterst Q ßer: bonor. ple-
yet nus &amp; et: .! ü wenn
Eh td sert si :: ie Ehegart-

39) ZE RRKAN I, .,
. t

Y
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